Regeln des Zusammen-Arbeitens an der Georg-Schöner-Schule Steinach

(Stand: 09. Februar 2009)
	Regel
	Handhabung
	Regeleinhaltung
	Regelverletzung

	Ruheregel

„Nach dem Ruhesignal rede ich nur, wenn ich die Erlaubnis habe“
	1. Die Glocke wird als Signal zum Start der Ruhezeit benutzt.

2. Es wird eine klare Anweisung mit Dauer der Ruhezeit angegeben.

3. Es gibt nur eine gelbe Karte pro Stunde! 

Der betreffende Schüler muss die Karte beim Lehrer abholen!! (Sitzt der Schüler zu nahe kann man sich noch einen Schritt von dem Schüler entfernen.)

4. Die gelbe Karte lässt man sich am Ende der Stunde zurückgeben.

5. Beim nächsten Regelverstoß in der Klasse gibt es eine Auszeit für den störenden Schüler.
Auszeit: 

· Der erste betroffene Schüler setzt sich auf den Auszeitplatz in der Klasse.

· Ist der Auszeitplatz im Klassenzimmer bereits besetzt, muss der nächste Schüler, der die Ruheregel verletzt, den Klassenraum verlassen. Der Schüler muss sich direkt am Auszeitplatz außerhalb des Klassenzimmers aufhalten und muss sich später bei dem Lehrer oder seinen Mitschülern über den versäumten Unterrichtsstoff informieren und diesen nacharbeiten.


	Wird eine Woche lang in der Kategorie Ruhe-STOPP kein Regelverstoß in der Feedback-Liste vermerkt, wird der Schüler mit einem Stempel auf seiner „Stempelkarte“ belohnt.
	1. Verwarnung („gelbe Karte“)

2. Auszeit mit Eintrag in die Feedback-Liste



	Stopp-Regel

„Bei Stopp ist Schluss – 

Ich ermögliche allen einen  störungsfreien Unterricht!“ Störungen sind:

- Werfen mit Gegenständen

- Gesten und Grimassen

- Störende Geräusche 

- Gegenstände weitergeben
	Die Stopp-Regel wird vorerst nur in Kombination mit der Ruheregel und nur bei nonverbalen Störungen angewendet.

Die Glocke wird als Signal zum Start der Ruhezeit benutzt. (s. Ruheregel)


	Wird eine Woche lang in der Kategorie Ruhe-STOPP  kein Regelverstoß in der Feedback-Liste ver-merkt, wird der Schüler mit einem Stempel auf seiner „Stempelkarte“ belohnt.


	Bei einer nonverbalen Störung, die auf dem 
STOPP-Regel-Plakat vermerkt ist, erhält der Schüler eine sofortige Auszeit (ohne Verwar-nung) mit Eintragung in die Feedback-Liste

	Hausaufgabenregel

„Meine Hausaufgaben erle-dige ich vollständig und brin-ge sie pünktlich mit!“

* Sonderregelung

Außenstelle Welschensteinach

„Meine Hausaufgaben erledige ich vollständig und bringe sie pünktlich mit!“

Ich zeige meine Hausaufgaben während des Werkstattunter-richts meiner Lehrerin / mei-nem Lehrer.
	1. Die Hausaufgaben werden schriftlich und rechtzeitig vor Unterrichtsende an der Tafel / Hausaufgaben-wand  festgehalten.

2. Die Hausaufgaben werden von den Schülern ins Hausaufgabenheft/Schülerkalender eingetragen

3. Wie und wann werden gemachte HA überprüft?

· Es wird täglich in GS und HS überprüft, ob die Hausaufgaben gemacht wurden.
· Mindestens 3 Hefte pro Fach und Tag werden auf Vollständigkeit und Inhalts-richtigkeit überprüft 

4. Nicht erledigte oder unvollständige HA werden in der Feedbackliste erfasst.

· Wenn Schüler die Aufgabe nicht verstanden haben, sollen sie ( in der Grundschule die Eltern) eine Begründung schreiben, warum sie die HA nicht gemacht haben, erklären, wo genau das Problem lag und die Begründung von den Eltern unter-schreiben lassen. Wenn eine angemessene Ent-schuldigugn vorliegt, wird ein „e“ dazu vermerkt. Auch eine entschuldigte Hausaufgabe wird aber als Regelverstoß gewertet    oder

· Alternativaufgaben im gleichen Umfang vorlegen

( keine Wertung als Regelverstoß)
	Wird eine Woche lang in der Kategorie Hausauf-gaben kein Regelverstoß in der Feedback-Liste ver-merkt, wird der Schüler mit einem Stempel auf seiner „Stempelkarte“ belohnt.


	Unvollständige oder nicht gemachte HA werden mit Namenskürzel der Lehr-kraft in der Feedback-Liste notiert.




	Benimmregel

Ich benehme mich an der 

Georg-Schöner-Schule vorbildlich:

- Ich esse nur in den Pausen.

- Ich gehe nur in den Pausen 
  auf die Toilette.

- Ich hänge meine Jacke,  
  Kopfbedeckung und Sport-  
  tasche an die Garderobe.

- Mein Handy und meinen   
  MP3-Player lasse ich wäh- 
  rend der Schulzeit ausge-
  schaltet in der Schultasche.  
  Ich benutze sie nur in der  
  Mittagspause.

- Während des Unterrichts   
  verhalte ich mich auf dem 
  Schulgelände leise.

* Sonderregelung

Außenstelle Welschensteinach

Während des Unterrichts verhalte ich mich im Schul-gebäude leise.


	Die Benimmregel erklärt sich von selbst. 


	Wird eine Woche lang in der Kategorie Benimm-regel kein Regelverstoß in der Feedback-Liste ver-merkt, wird der Schüler mit einem Stempel auf seiner „Stempelkarte“ belohnt.


	Verstöße gegen die Be-nimmregel werden mit Namenskürzel der Lehr-kraft in der Feedback-Liste notiert.

Sichtbare oder hörbare Handys und MP3-Player werden sofort eingezo-gen und können vom Schüler erst am nächsten Unterrichtstag im Sekre-tariat abgeholt werden.

	Arbeitsregel

Ich habe die erforderlichen Arbeitsmaterialien dabei.

Bei „LOS GEHT’S!“ beginne ich zu arbeiten.

Ich bleibe bei der Aufgabe.

Ich beende die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit.
	Die Arbeitsregel kommt zum Einsatz, nachdem eine Aufgabe gestellt und erklärt und alle relevanten Fragen dazu beantwortet wurden.

1.  Auf „Los geht’s“ beginnen die Schüler zu arbeiten. 
2.  Während der Zeit, in der die Arbeitsregel gilt, be- 
     schäftigen  sich die Schüler ausschließlich mit der  
     gestellten Aufgabe (keine Privatgespräche, keine 
     anderen Aufgaben, Hefteinträge o.ä.).

3.  Nach der vorgegebenen Zeit wird die Aufgabe –  
     egal ob vollständig oder unvollständig – beendet.
	Wird eine Woche lang in der Kategorie Arbeits-regel kein Regelverstoß in der Feedback-Liste ver-merkt, wird der Schüler mit einem Stempel auf seiner Stempelkarte  belohnt.
	Verstöße gegen die Ar-beitsregel werden mit Na-menskürzel der Lehrkraft in der Feedback-Liste no-tiert.




Allgemeine Informationen zum Anerkennungssystem

· Die Regelverstöße werden nach jeder Woche ausgewertet. Eine Woche ohne Regelverstoß bei der Arbeitsregel, der Hausaufgabenregel und der Benimmregel und der Ruhe-STOPP-Regel wird mit jeweils einem Stempel auf seiner „Stempelkarte“ pro Regel belohnt.

· Es wird innerhalb einer Klasse ein einheitlicher Stempel verwendet, der im Klassenraum (z.B. Lehrerpult) deponiert wird. 

· Bei 8 Stempeln erhalten die Schüler einen Joker. 

· 1 Joker kann eingesetzt werden für: 

· 1 nicht gemachte Hausaufgabe

· 10-Minuten-Zeitgutschein (z.B. Leseecke, 10 min früher in die große Pause, 10 min früher Unterrichtsende)

· Fleischkäsweckle in der „Flasche“ holen ( nur Hauptschule)

· 3 Joker können eingesetzt werden für:

Grundschule 
Hauptschule

· 1 Stunde freie Beschäftigungswahl 

· 1 Tag hausaufgabenfrei
1 Tag hausaufgabenfrei

· 1 Stunde „Ausschlafen“ in Absprache mit Lehrer/Eltern
1 Stunde „Ausschlafen“ in Absprache mit Lehrer/Eltern

· 1 Stunde früher Unterrichtsende in Absprache mit Lehrer/Eltern
1 Stunde früher Unterrichtsende in Absprache mit Lehrer/Eltern

· Die Anzahl der zu erreichenden Joker, die am Ende eines Schulhalbjahres erreicht sein müssen, richtet sich nach der Anzahl der Schulwochen.  Anzahl der zu erreichenden Joker = Anzahl der Schulwochen : 2 – 1.  Sie wird für jedes Schulhalbjahr neu festgelegt.

Die Anzahl der Joker, die für einen Gutschein notwendig sind, muss eine Woche vor dem Ausgabetermin der Halbjahresinforma-tionen bzw. Zeugnisse erreicht sein. 

( Joker müssen angesammelt sein / 1 Joker darf nicht schon für andere Belohnungen eingesetzt worden sein)

· Urkunde und Bemerkung im Zeugnis / Halbjahresinformation; Anreiz: „Einfacher Kinogutschein“ (Nur Eintritt; kein Getränk und kein Popcorn) oder „Dönergutschein“.

Zeugnisvermerk * hat die Regeln des Zusammenarbeitens vorbildlich eingehalten

Für jedes Schulhalbjahr wird eine andere Kartenfarbe für die Joker gewählt. Bis zum Stichtag (eine Woche vor der Ausgabe der Halbjahresinformationen / Zeugnisse) werden die Stempelkarten des ersten Schulhalbjahres gestempelt und evtl. mit Jokern versehen.

In der Woche vor der Ausgabe der Halbjahresinformationen und –zeugnisse werden neue Stempelkarten ausgeteilt. Angefallene Stempelkarten verfallen. Ab hier wird für die neuen, andersfarbigen Joker gesammelt.

Alle angesammelten Joker müssen bis Schuljahresende eingelöst werden. Sie können nicht ins neue Schuljahr übertragen werden!

Gruppenbelohnung: 

Eine Gruppenbelohung ist nur bei der RUHE-STOPP-REGEL möglich:

Wenn ein Schüler die RUHE-STOPP-REGEL zwei Wochen lang einhält, gibt es zusätzlich einen „Teampunkt“. Der Schüler legt einen „Teamstein“ in das „Teamgefäß“. Befinden sich im „Teamgefäß“ doppelt so viele Steine, wie Schüler in der Klasse sind, so gibt es eine Belohnung für die gesamte Klasse.

Belohungsformen für „Teampunkte“ können sein:

Level 1:
Spielstunde / Film / DVD

Level 2:
Spielplatz (GS) / gemeinsames Frühstück

Level 3:
Wandertag / Ausflug    usw. (Es sollen hier auch weitere Ideen von Schülern gesammelt und eingebracht werden)

Allgemeine Informationen zu den „negativen Konsequenzen“

· Die Aufzeichnung der Regelverstöße:

      Für die Klassen 1 bis 9 werden die Regelverstöße zwischen zwei Ferienabschnitten gezählt. Danach wird wieder neu begonnen!

· Jede Regelverletzung wird notiert! Gleichzeitig wird jede Entschuldigung bei einem Regelverstoß angenommen. Auch im Falle einer Entschuldigung wird der Regelverstoß nicht mit einem speziellen Kürzel versehen (Ausnahme: Hausaufgabenregel)
Was passiert bei Regelverstößen?

1. Nach 3 Regelverstößen in einem Bereich erfolgt ein persönliches Gespräch des Klassenlehrers mit dem Schüler.

2. Nach 10 Regelverstößen (alle Bereiche) erfolgt eine schriftliche Information der Eltern durch den Klassenlehrer (Vordruck).

3. Nach 15 Regelverstößen (alle Bereiche) erfolgt ein Dreiergespräch (Eltern – Schüler – Lehrer) 

      [schriftliche Einladung: Kopiervorlage ]

4.  Nach 20 Regelverstößen erfolgen „Hilfsangebote“ seitens der Schule


      Beratungsgespräch: Wo liegt Hilfsbedarf vor? (gemeinsam Schwerpunkt festlegen; Lehrer macht Vorschläge)

Kann ein Schüler eine der Regeln aus z.B. gesundheitlichen Gründen nicht einhalten kann man als Klassenlehrer mit der Klasse zusammen über einen Sonderstatus für den betreffenden Schüler beraten. Die Entscheidung über den Sonderstatus muss mit der Klasse gemeinsam getroffen werden.

Hilfsangebote bei dauerhaften Regelverstößen:

1. Hausaufgabenregel 

Konsequenz:

-  kontinuierliche Hausaufgabenkontrolle

-  Hausaufgabenaufschrieb wird vom Lehrer kontrolliert und von Eltern unterschrieben

-  In der Hauptschule: verpflichtende Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung (zeitlich begrenzt)

2. Benimmregel: 

Konsequenz: 

-  schriftliche Entschuldigung, dabei soziale Regeln erläutern

-  soziale Dienste / Ordnungsaufgaben (schulische Wiedergutmachungen ( Liste muss noch ausgearbeitet werden!!)

3. Ruhe-STOPP-Regel: 

Konsequenz:

-  Einzelplatz eventuell mit „Sichtschutz“ (der Schüler verfolgt weiterhin den Unterricht); 

-  individueller Vertrag

-  Abholen durch Erziehungsberechtigte

4. Arbeitsregel: 

Konsequenz:

-  Pack-Training mit Arbeitsmaterialliste zu Hause mit Hilfe der Eltern  

-  Packrituale zu Hause einüben

-  Mitschüler als „Packpate“

Anhang:

Einführung der „Regeln des Zusammen-Arbeitens“ in Klasse 1

· Die Hausaufgaben- und Benimmregel wird bis zu den Herbstferien eingeführt.

· Die Erstklässler erhalten in diesem Zeitraum für vier Stempel einen Joker.

· Die Arbeits- und die Ruhe-Stopp-Regel wird bis zu den Weihnachtsferien eingeführt.

· Die Erstklässler erhalten nach den Weihnachtsferien wie alle anderen Schüler für 8 Stempel einen Joker.

· Die ab dem 2. Halbjahr erarbeiteten Joker zählen für den Eintrag im Schulbericht am Ende des Schuljahres.

Sonderregelung in Klasse 2

Da in Klasse 2 im ersten Schulhalbjahr ein Elterngespräch den Schulbericht ersetzt und die Schüler erst wieder zum Ende des

zweiten Schulhalbjahres einen Schulbericht erhalten, bekommen diejenigen Zweitklässler, die im ersten Schulhalbjahr die 

„Regeln des Zusammenarbeitens“ vorbildlich eingehalten haben eine Urkunde (statt üblichem Vermerk im Schulbericht).

